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Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Eltersdorfer Gruppe  

Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 12.07.1985 Nr. 225 - 4518.4 ZV Elt - 
1/84 über die Änderung und Neufassung 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe hat der Regierung von Mit-
telfranken angezeigt, dass er mit Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 15.04.1985 sei-
ne Verbandssatzung geändert und insgesamt neu gefasst hat. 

Die Neufassung wird nachfolgend gemäß Art. 46 Abs. 4 i. V. m. Art. 22 Abs. 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht: 

„Satzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe“ 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe erlässt gemäß Art. 19 i. V. 
m. Art. 46 Abs. 4 KommZG folgende Neufassung seiner Verbandssatzung vom 16.11.1972 
(RABl S. 214), geändert durch Satzungen vom 15.02.1974 (RABl S. 69), vom 21.07.1980 (RABl 
S. 143), vom 30.04.1984 (RABl S. 75) und vom 04.12.1984 (RABl 1985 S. 2): 

Die letzte Änderung erfolgte durch Änderungssatzung vom 14.06.2005/RABl Nr. 13, S. 101 ab 
13. August 2005 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Name, Rechtsstellung, Stammkapital 

(1) Der Zweckverband führt den Namen, „Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdor-
fer Gruppe“. 

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Erlangen. 

(3) Das Stammkapital des Zweckverbandes beträgt 818.067,01 €. 

§ 2 Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder sind 

die Stadt Erlangen 
und die Gemeinden Obermichelbach, Tuchenbach (beide Lkr Fürth). 

(2) Andere Gemeinden oder Landkreise können dem Zweckverband beitreten. Der Beitritt be-
darf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Rechnungsjahres aus dem Zweckverband 
austreten, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schrift-
lich erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 46 Abs. 2 
KommZG), bleibt unberührt. 

§ 3 Räumlicher Wirkungskreis 

Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Ortsteile Eltersdorf, 
Frauenaurach, Hüttendorf, Kriegenbrunn und Tennenlohe der Stadt Erlangen, das Gebiet der 
Gemeinde Obermichelbach und das Gebiet des Ortsteils Tuchenbach der Gemeinde Tuchen-
bach. 
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§ 4 Aufgaben 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage ein-
schließlich der Ortsnetze zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten, die Anlage im Bedarfs-
fall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen. 
Er versorgt im Verbandsgebiet die Endverbraucher mit Trinkwasser. 
Außerhalb des Verbandsgebietes ist die Wasserlieferung an Zweckverbände, Gemeinden 
und Gemeindeverbände (Wassergäste) mit Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und 
unmittelbar Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen und die notwendigen Befugnisse, gehen auf den Zweckverband über. 

(4) Der Zweckverband hat das Recht, anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-
nungen über das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. Der Erlass, die Änderung oder 
die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der satzungsgemäßen Stimmenzahl der Verbandsversammlung. 

(5) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen 
des Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. Sie halten die für den Feuerschutz eingebau-
ten Anlageteile auf ihre Kosten gebrauchsfähig. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-
bandsräten. 

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Verbandsrat. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürger-
meister vertreten. Anstelle eines verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein Stellvertreter. 
Mit Zustimmung ihres ersten Bürgermeisters und dessen Stellvertreters kann eine Gemein-
de an deren Stelle auch andere Personen, nach Möglichkeit Gemeinderäte, aus dem Ver-
bandsgebiet als ihre Vertreter bestellen. 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung. Die Verbands-
räte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden 
schriftlich zu benennen. Beamte und Angestellte des Zweckverbandes können nicht Mitglie-
der der Verbandsversammlung sein. 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das 
Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für 
ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Be-
schluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar auf die Dauer der 
Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls 
für sechs Jahre. 
Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem 
Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertre-
tungsorgan eines Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertre-
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tungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich einberufen. 

(2) Die Einladung muss Tageszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und den 
Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig Stunden abkürzen. 

(3) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außer-
dem einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die Aufsichtsbehörde 
oder das Bayer. Landesamt für Wasserversorgung und Gewässerschutz unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt. 

(4) Die Aufsichtsbehörde und das Bayer. Landesamt für Wasserversorgung und Gewässer-
schutz sind von der Sitzung vorher zu unterrichten. Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlungen 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung 
vor. Er leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und des Bayer. Landesamtes für Wasserversorgung 
und Gewässerschutz, der Geschäftsleiter und der Kassenverwalter haben das Recht, an 
den Sitzungen teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsver-
sammlung kann auch andere Personen hören. 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsge-
mäß geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte über mehr als die 
Hälfte der gesamten Stimmen verfügen. Über andere als in der Einladung angegebene Be-
ratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Verbandsräte er-
schienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönli-
chen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten La-
dung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung 
nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; es wird offen abgestimmt. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthal-
ten; enthält sich ein Verbandsrat entgegen seiner Verpflichtung der Stimme, so gehört er 
nicht zu den Abstimmenden. 

(4) Die Zahl der Stimmen, die dem Vertreter eines Verbandsmitgliedes zustehen, richtet sich 
nach der Zahl der bei Ende des abgelaufenen Jahres im Gebiet dieses Verbandsmitglieds 
vorhandenen Hausanschlüsse. Je angefangene 750 Hausanschlüsse ergeben eine Stimme. 
Jeder Verbandsrat hat mindestens eine Stimme. 
Der Vorsitzende hat eine Stimme, wenn er nicht gleichzeitig Vertreter eines Verbandsmit-
glieds ist. 
Bei der Berechnung der Hausanschlüsse nach Satz 2 wird 
eine Anschlussleitung bis 40 mm als ein Hausanschluss 
eine Anschlussleitung mit 50 mm als zwei Hausanschlüsse und 
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eine Anschlussleitung mit 80 mm und darüber als vier Hausanschlüsse 
gerechnet. 

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche 
Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang 
nicht erreicht, so findet die Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stim-
menzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im 
ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so 
entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die 
höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so ent-
scheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten 
Stimmenzahl kommt. 

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der 
Namen der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstim-
mungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Ver-
bandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine 
Dienstkraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, 
zugezogen werden. Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können 
bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Ab-
schriften der Niederschrift sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern und der Aufsichtsbe-
hörde zu übermitteln. 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Ver-
bandsaufgaben dienenden Einrichtungen; 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzun-
gen und Verordnungen; 

3. die Beschlussfassung über die jährliche Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan ein-
schließlich notwendiger Nachträge; 

4. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung; 

5. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie die Festsetzung 
von Entschädigungen; 

6. die Bildung, Besetzung und Auflösung von Ausschüssen; 

7. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbands-
versammlung; 

8. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des 
Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr nach dem Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Aufgaben; insbesondere ist sie zuständig 
für die Beschlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken; 

2. die Bewilligung von Ausgaben, die im Vermögensplan nicht vorgesehen sind, soweit sie 
für das Einzelvorhaben den Betrag von 50.000 € überschreiten. 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 
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(2) Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten Ausla-
genersatz, insbesondere Reisekostenvergütung nach den Sätzen der Stufe B des Bayeri-
schen Reisekostengesetzes (Fahrkostenerstattung wie Angehörige der Besoldungsgruppe 
A 8 - A 16). 

(3) Die bestellten Verbandsräte erhalten außer dem genannten Auslagenersatz eine Sitzungs-
geldpauschale je Stunde Sitzungsdauer, wobei jede angefangene Stunde als volle Stunde 
zählt. Angestellte und Arbeiter erhalten außerdem den ihnen nachweislich entstandenen 
Verdienstausfall ersetzt; selbständig Tätige erhalten stattdessen eine pauschalierte Ver-
dienstausfallentschädigung je Stunde Sitzungsdauer, wobei jede angefangene Stunde als 
volle Stunde zählt. Soweit Sitzungen in der Zeit nach 19 Uhr oder an Samstagen, Sonnta-
gen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, wird den selbständig Tätigen keine Ver-
dienstausfallentschädigung gewährt. Die Höhe der in Satz 1 und 2 genannten Entschädi-
gungen setzt die Verbandsversammlung durch Beschluss fest. 

§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung 
gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll in der Regel der gesetzliche Vertreter eines Ver-
bandsmitglieds sein. 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren 
gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt 
des neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende leitet die Verbandsversammlung und vertritt den Zweckverband 
nach außen. 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erledigt 
in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetz 
dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzen-
den, unbeschadet des § 10 Abs. 1, weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung 
übertragen werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und lau-
fende Verwaltungsangelegenheiten der Geschäftsleitung übertragen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet des § 11 
erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 13 eine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung, ebenso sein Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. 
Die Verbandsversammlung setzt die Höhe dieser Entschädigung durch Beschluss fest. 

§ 15 Geschäftsleitung und Betriebsführung 

(1) Der Zweckverband kann die Erledigung der kaufmännischen und technischen Aufgaben der 
Erlanger Stadtwerke AG übertragen, deren Befugnisse vertraglich zu regeln sind. 

(2) Die Vertreter der Erlanger Stadtwerke AG nehmen an den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung beratend teil. 
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§ 16 Anzuwendende Vorschriften 

(1) Für die Verbandswirtschaft des Zweckverbandes sind die Vorschriften für Eigenbetriebe 
(Eigenbetriebsverordnung) anzuwenden. 

(2) Die Aufgaben des Werksausschusses werden von der Verbandsversammlung wahrge-
nommen. 

§ 17 Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern spätestens vier Wochen vor 
der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln. 

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu be-
schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, 
nach Erteilung der Genehmigungen, sonst vier Wochen nach der Vorlage an die Aufsichts-
behörde nach § 22 Abs. 1 bekannt gemacht. 

(4) Die Haushaltssatzung enthält 
a) die Festsetzung der Abschlusszahlen des Wirtschaftsplanes (Gesamtsumme Vermö-

gensplan und Erfolgsplan), 

b) die Angaben über die Umlagenfestsetzung, 

c) die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung), 

d) die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite, 

e) die Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen. 

(5) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(6) Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die einen Betrag von 50.000 
€ übersteigen, sind durch Beschluss der Verbandsversammlung zu genehmigen. 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfes 

(1) Der Zweckverband erhebt von den Wasserabnehmern Gebühren und Beiträge nach den 
Vorschriften des Kommunalabgaberechts. 

(2) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen (z. B. Darlehen und Zuschüsse) 
nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasser-
versorgungsanlage wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umle-
gungsschlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerzahlen nach dem vom Bayer. Statistischen 
Landesamt festgestellten Stand am 31. Dezember des letzten Jahres. 

(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbe-
darf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). Umlegungsschlüs-
sel ist das Verhältnis der im vorletzten Jahr im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglieder ab-
genommenen Wassermengen. 

§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung für 
jedes Wirtschaftsjahr neu festgesetzt. Sie können nur während des Wirtschaftsjahres durch 
eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben: 
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a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten Fi-
nanzbedarfs für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsan-
lage (Umlagesoll); 

b) die Gesamteinwohnerzahl aller Verbandsmitglieder und die Einwohnerzahl jedes Ver-
bandsmitgliedes (Bemessungsgrundlage); 

c) der je Einwohner entfallende Anteilsbetrag; 

d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten lau-
fenden Finanzbedarfs (Umlagesoll); 

b) die im vorletzten Jahr insgesamt abgenommene Wassermenge (Bemessungsgrundla-
ge); 

c) der Betriebskostenumlagebetrag, der auf je volle 100 m³ der im vorletzten Jahr abge-
nommenen Wassermenge trifft. (Umlagesatz); 

d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

(4) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid 
mitzuteilen (Umlagebescheid). 

(5) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden mit einem Viertel ihrer Jah-
resbeiträge am 10. jedes dritten Quartalmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, 
so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen bis zu 1. v. H. für den 
Monat gefordert werden. 

(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des Wirtschaftsjahres 
noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljähr-
liche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträ-
ge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Wirtschaftsjahr ist über die vor-
läufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

§ 20 Zwischenberichte 

Der Verbandsversammlung ist regelmäßig über die Geschäftsentwicklung sowie über die Ab-
wicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. 

§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt den Jahresabschluss der Verbandsversammlung im Rahmen 
der ausgewiesenen Fristen der geltenden Eigenbetriebsverordnung nach Abschluss des 
Wirtschaftsjahres vor. 

(2) Der Jahresabschluss soll von der Verbandsversammlung oder einem Prüfungsausschuss 
binnen drei Monaten örtlich geprüft werden. Der Prüfungsausschuss ist aus der Mitte der 
Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus drei Verbandsräten. 

(3) Nach der örtlichen Prüfung veranlasst der Verbandsvorsitzende die Abschlussprüfung (Art. 
107 GO). 

(4) Die Verbandsversammlung stellt nach Vornahme der Abschlussprüfung den Jahresab-
schluss fest und beschließt gleichzeitig über die Verwendung des Jahresgewinnes oder die 
Behandlung des Jahresverlustes. 

(5) Der festgestellte Jahresabschluss wird mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
öffentlich bekannt gemacht. 

(6) Aufgrund des Ergebnisses der überörtlichen Prüfung beschließt die Verbandsversammlung 
über die Entlastung. 
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VI. Schlussbestimmungen 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regie-
rung von Mittelfranken bekannt gemacht. 

Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehe-
nen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnungen können in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen werden. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise 
vorzunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung in ihrem 
Amtsblatt anordnen. 

§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch einberufen, wenn der Ver-
bandsvorsitzende und sein Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsver-
sammlung unaufschiebbar ist. 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie 
sich gleichgeordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckver-
bandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis, ist die Aufsichtsbehörde zur Schlich-
tung anzurufen. 

§ 24 Auflösung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
gemäßen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. Die Auflösung ist wie die Verbandssatzung bekannt zu machen. 

(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 
Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens des Zweckverbandes zum ge-
schätzten Zeitwert zu übernehmen. Im übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der 
Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände 
nach dem Verhältnis der von ihnen insgesamt entrichteten Investitionsumlagebeträge zu 
verteilen. Soweit das Vermögen die entrichteten Investitionsumlagebeträge übersteigt, darf 
es nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweck-
verband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung 
erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst 
würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagever-
mögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum geschätzten Zeitwert zu 
übernehmen. Der Abfindungsanspruch wird zwei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens 
im Fall der Auflösung des Zweckverbandes fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung 
und Fälligkeit des Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung vereinbaren. 

§ 25 Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regie-
rung von Mittelfranken in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 16. November 1972 einschließlich aller Ände-
rungen außer Kraft. 
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